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RS OGH 1998/11/26 11R443/98p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1998

Norm

RATG §12 Abs3

RATG §12 Abs4

ZPO §43 Abs1

Rechtssatz

Fällt ein Verfahrensabschnitt aufgrund zweimaliger Änderung der Kostenbemessungsgrundlage in der selben

Verhandlungsstunde nach § 12 Abs. 3 RATG nicht ins Gewicht, so sind Sachverständigengebühren und sonstige

Barauslagen, die zwischen einem Anerkenntnis der beklagten Partei und der daraufhin erfolgten Einschränkung der

klagenden Partei entstanden sind, nach der Obsiegens- und Unterliegensquote in diesem Zwischenabschnitt zu

beurteilen.
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